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Grundsätzlich unterliegen ab
dem 01.01.2011 alle in Liech-
tenstein steuerpflichtigen ju-
ristischen Personen einer ein-
heitlichen Ertragssteuer von
12.5%. Auf die Erhebung der
Kapital- und Couponsteuer
wird zukünftig verzichtet.
Die Besonderen Gesellschafts-
steuern für Sitz- und Holding-
gesellschaften werden ebenfalls
aufgehoben, hier gilt jedoch
eine Übergangsfrist von maxi-
mal fünf Jahren.

Reinertrag
Der handelsrechtlich ermittelte
Gewinn gilt als Basis für die steu-
errechtliche Gewinnermittlung.
Daraufhin werden steuerliche Kor-
rekturen vorgenommen, die letztlich
zum steuerpflichtigen Ertrag führen,
welcher zum Einheitssatz von 12.5%
versteuert wird. Unter anderem sind
die verbuchten Steuern nicht mehr
abzugsfähig.

Neues Steuergesetz – Juristische Personen
Steuerfreie Dividenden, Kapital- und
Liquidationsgewinne
Bisher sind Erträge aus Beteiligungen
gemäss der Verwaltungspraxis mittels
des Beteiligungsabzuges teilweise steu-
erlich entlastet worden. Neu werden
Erträge aus Beteiligungen, seien es Di-
videnden oder Kapitalgewinne, nicht
mehr von der Ertragssteuer erfasst.
Die Befreiung ist im Gegensatz zu an-
deren Ländern weder von einer Min-
destbeteiligungshöhe noch von einer
Mindesthaltedauer abhängig. Mit die-
ser Steuerbefreiung wird das Ziel der
einmaligen Besteuerung des Markt-
einkommens konsequent erreicht.

Zinsen und Kapitalgewinne auf Ob-
ligationen sind jedoch weiterhin voll
steuerbar.

Eigenkapital-Zinsabzug
Mit dem neu eingeführten Eigenka-
pital-Zinsabzug soll erreicht werden,
dass Entscheidungen der Unterneh-
men bezüglich der Finanzierungsform
ausschliesslich nach unternehmeri-
schen Gesichtspunkten getroffen wer-
den und nicht nach steuerlichen Über-
legungen. Die auf dem Fremdkapital
zu bezahlenden Zinsen bilden steuer-
mindernden Aufwand. Zwecks Gleich-
behandlung können neu 4% Zins auf
demmodifizierten Eigenkapital in Ab-
zug gebracht werden. Somit reduziert
sich der effektive Steuersatz.

Zu beachten ist, dass dieser Eigen-
kapital-Zins auf dem «modifizierten
Eigenkapital» berechnet wird. Das

modifizierte Eigenkapital berechnet
sich wie folgt:

+ einbezahltes Grundkapital
+ Reserven
– Beteiligungen an juristischen
Personen

– Ausländische Grundstücke
– Ausländisches Betriebsstätten-
reinvermögen

– nicht betriebsnotwendiges
Vermögen

Unbeschänkte Verlustverrechnung
Verluste können neu zeitlich unbe-
schränkt angerechnet werden. Die
am 01.01.2011 noch nicht verrechne-
ten Verluste der fünf vorhergehenden
Jahre sind ebenfalls unbeschränkt
verrechnungsfähig.

Abschaffung Couponsteuer
Bisher unterlagen Gewinnausschüt-
tungen von Aktiengesellschaften und
Anstalten, welche ein in Anteile zer-
legtes Kapital ausweisen, einer Cou-
ponsteuer von 4%. Diese Steuer wird
ab dem 01.01.2011 abgeschafft. Je-
doch gilt die Abschaffung nicht für
die per 31.12.2010 bestehenden Alt-
reserven. Als Altreserven werden die
kumulierten und bis zum 31.12.2010
nicht ausgeschütteten Gewinne be-

zeichnet. Für diese gelten folgende
Übergangsbestimmungen:

In den Jahren 2011 und 2012 sind auf
Altreserven nur 2%Couponsteuer ab-
zurechnen, ab 2013 sind es dann wie-
der 4%. Altreserven sind separat aus-
zuweisen. Zukünftige Ausschüttungen
gelten immer als aus den Altreserven
entnommen, bis diese aufgebraucht
sind. Eine Verrechnung von Verlusten
aus den Geschäftsjahren ab 2011 mit
Altreserven ist nicht möglich.

Auf Antrag ist eine Abrechnung der
Altreserven mit 2% auch ohne Aus-
schüttung möglich. Damit wird eine
Gleichartigkeit mit den zukünftigen
Gewinnen geschaffen und der sepa-
rate Ausweis der Altreserven entfällt.
Wir sind der Meinung, dass zumin-
dest diese Möglichkeit der Abrech-
nung genutzt werden sollte, da ab
2013 die Couponsteuer auf Altreser-
ven wieder 4% beträgt.

Ob auch Ausschüttungen beschlos-
sen werden, hängt einerseits von der
Liquidität des Unternehmens ab und
anderseits von der Höhe des Zinssat-
zes für den Eigenkapitalabzug. Die-
ser wird jährlich durch den Landtag
im Finanzgesetz festgelegt – für 2011
liegt er bei 4%. Zudem ist die Verzin-
sung von Verbindlichkeiten gegen-
über den Inhabern und Nahestehen-
den mitzuberücksichtigen. Die Höhe
dieses Zinssatzes wird jährlich durch
die Steuerverwaltung festgelegt. Der
aktuelle Satz liegt bei 2%. Für die

Entscheidung, ob effektiv ausge-
schüttet oder nur abgerechnet wer-
den soll, sind die einzelnen Verhält-
nisse zu beachten und es kann keine
generelle Aussage gemacht werden.

Nächste Woche werden wir insbeson-
dere die Gruppenbesteuerung, die
spezielle Besteuerung von Immateri-
algüterrechten und die Privatvermö-
gensstrukturen (PVS) behandeln.

Möglichkeit der Abrech-
nung von Altreserven
sollte genutzt werden.

Corine Beck
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Gewerbe Lohnerhöhung 2011 Weitere Vereinbarungen

Auto +0,5% individuell Anhebung aller Mindestlöhne um CHF 100

22 Ferientage ab 50. Altersjahr und 10 Jahre im gleichen

Betrieb

Bäcker und Konditoren +1,0% generell für Löhne bis CHF 3999.– Anhebung der Mindestlöhne

+1,5% individuell ab CHF 4000.–

Baumeister, Maurer, +0,5% generell Anhebung der Mindeststundenlöhne um CHF –.50

Pflästerer, Steinmetz +0,5% individuell

Coiffeur +1% individuell

Elektro-, Elektronik- +0,5% generell Anhebung der Mindestlöhne um CHF 100.–

und Radio/TV +0,5% individuell Neu: Mindestlöhne für Telematiker

Gärtner und Floristen +1,0% generell Anhebung der Mindestlöhne ab dem 4. Berufsjahr um CHF 200.–

22 Ferientage ab 50. Altersjahr und 10 Dienstjahren

Gastronomie Keine Erhöhung der Lohnsumme Neue Spalte für Mindestlöhne ab 4. Berufsjahr

Gebäudereinigung 1,0% generell 13. Monatslohn 70% ab 6 Monaten im Betrieb

Gewerbliche Industrie +CHF 50.– generell für Löhne bis CHF 5000.–

Gipser +1,0% individuell Anhebung der Mindestlöhne auf Schweizer Niveau

Grafik Keine Erhöhung der Lohnsumme Anhebung der Mindestlöhne im 1. Berufsjahr und CHF 200.–

Handel +0,5% individuell Anhebung der Mindestlöhne um CHF 100.–

22 Ferientage ab 50. Alterjahr

Haustechnik und Spengler +1,0% individuell 25 Ferientage ab 50. Altersjahr

Informatik und Büromatik Keine Erhöhung der Lohnsumme

Innendekoration +0,5% generell 22 Ferientage ab 50. Altersjahr

Maler +0,5% generell Anhebung der Mindestlöhne

Metall +0,5% individuell 21 Ferientage ab 55. Altersjahr

Ofenbauer und +0,5% generell

Plattenleger

Schreiner +0,6% generell 22 Ferientage ab 50. Altersjahr und 10 Dienstjahre

Textilreinigung +1,7% individuell

Transport Keine Lohnverhandlungen Kein gültiger Gesamtarbeitsvertrag mehr

Zimmermeister +1,0% generell

Ergebnisse der Lohnverhandlungen 2011
mit dem liechtensteinischen Gewerbe

LANV nimmt Kammer aufs Korn
Der LiechtensteinischeArbeit-
nehmerverband (LANV) hat
gestern die Ergebnisse der
Lohnverhandlungen 2011 ver-
öffentlicht. Diese waren seitens
derWirtschaftskammer bereits
publiziert worden – zum Un-
willen des LANV.

Vaduz. – Was der Arbeitnehmerver-
band vom publizistischen Alleingang
der Wirtschaftskammer um dessen
Präsident Arnold Matt hält, macht er
auf seiner Homepage im Internet
deutlich: «In ihrer selbstgefä  lligenArt
und Weise versuchen einzelne Expo-
nenten der Wirtschaftskammer seit
Wochen, ihre Position zur Stimmungs-
mache gegen den LANV zu missbrau-
chen», heisst es von Sigi Langenbahn
und Christine Schä  dler, die den Ar-
beitnehmerverband bei den Lohnver-
handlungen vertreten haben.

Ohne Zustimmung informiert
Konkret kritisiert der LANV die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Wirtschafts-
kammer: «So informierte Matts Ge-
schaftsführer Jürgen Nigg nicht den
LANVüber dieBeschlüsse der Jahres-
versammlungen der Sektionen, son-
dern die Landeszeitungen, wobei er
die Beschlüsse als endgültige Ergeb-
nisse präsentierte. Die Verbandslei-
tung des LANV muss jedoch genauso
wie die Jahresversammlungen der
Wirtschaftskammer u ber die Zwi-
schenergebnisse befinden und
daru ber beschliessen, erst dann sind
dieVerhandlungen abgeschlossen.»

Und diese liefen nicht ganz zur Zu-
friedenheit des LANV, wie Christine
Schädler aufAnfrage eingesteht: «Zie-
le waren Erhalt der Kaufkraft, Min-
destlohnerhöhungen und die Anhe-
bung des Ferienanspruchs.Nach unse-
rer Berechnung müsste die Lohnerhö-
hung 1,5 Prozent betragen, um die
Kaufkraft zu erhalten. Dieses Ziel ha-
ben wir nur in wenigen Branchen er-
reicht.» Enttäuschend seien vor allem
dieVerhandlungen mit dem Handels-

gewerbe gewesen: «Die Mindestlöhne
sind im Lohndumpingbereich», be-
mängelt Schädler, «wir haben die Er-
gebnisse mit der Bedingung unter-
schrieben, dass im Frühling dieAllge-
meinverbindlichkeit in dieWege gelei-

tet wird und dass in diesem Zusam-
menhang die Mindestlöhne deutlich
angehoben werden.

Als Erfolg verbucht der Arbeitneh-
merverband,dass 50 Prozent der Sek-
tionen generelle Lohnerhöhungen ge-

währen.Ausserdemhabe fast dieHälf-
te der Branchen die Mindestlöhne er-
höht. «Die Gipser ragen dabei heraus.
Sie haben die Mindestlöhne auf
Schweizer Niveau angehoben», freut
sich Christine Schädler, die weitere

Verhandlungserfolge des LANV auf-
zählt: «In sechsBranchen konntenwir
22 Ferientage ab 50. Altersjahr aus-
handeln.» Ausserdem «gab es wieder
Verbesserung, was den 13. Monats-
lohn betrifft». (ky)


